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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Stadt Drebkau

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drebkau
Sitzung am:
01.12.2015/Ausschließlich nichtöffentliche Sitzung:
Beschluss-Nr. 32/2015
Beschluss:
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen
- angenommen -
08.12.2015/Öffentliche Sitzung

Beschluss-Nr. 33/2015
Beschluss:
Die 3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Drebkau 
vom 19.08.2014 wird beschlossen.
- angenommen -

Beschluss-Nr. 34/2015
Beschluss:
Die Änderung der „Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für den Winterdienst in der Stadt Drebkau (Winterdienstgebüh-
rensatzung)“ vom 24.09.2013, rückwirkend zum 01.01.2016, 
wird hiermit angekündigt und soll öffentlich bekannt gemacht 
werden.
- angenommen -

Beschluss-Nr. 35/2015
Beschluss:
Die Änderung der „Satzung über die Straßenreinigung in der 
Stadt Drebkau (Straßenreinigungssatzung)“ vom 24.09.2013, 
rückwirkend zum 01.01.2016, wird hiermit angekündigt und ist 
öffentlich bekannt zu machen.
- angenommen -

Beschluss-Nr. 36/2015
Beschluss:
Die 3. Änderungssatzung zur Satzung für die Inanspruchnah-
me der Kindertagesbetreuung und Erhebung von Elternbeiträ-
gen in den kommunalen Kindertagesstätten und Tagespflege-
stellen der Stadt Drebkau vom 28.11.2006 wird beschlossen.
- angenommen -

Beschluss-Nr. 37/2015
Beschluss:
Die 3. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von 
Kostenersatz bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Stadt 
Drebkau vom 10.06.2007 wird beschlossen.
- angenommen -

Beschluss-Nr. 38/2015
Beschluss:
Der 3. Änderungssatzung der Gebührensatzung zur Abwas-
sersatzung der Stadt Drebkau vom 23.11.2010 wird zuge-
stimmt.
Die 3. Änderungssatzung der Gebührensatzung zur Abwas-
sersatzung der Stadt Drebkau tritt zum 01.01.2016 in Kraft.
- angenommen -

Beschluss-Nr. 39/2015
Beschluss:
Die Satzung über die Aufwandsentschädigung für ehrenamt-
liche Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Drebkau, deren Ausschüsse, den Ältestenrat, die Fraktionen und 
die Ortsbeiräte (Entschädigungssatzung) wird beschlossen.
- abgelehnt -

Beschluss-Nr. 40/2015
Beschluss:
Die 1. Änderungssatzung zur Satzung der Stiftung Kausche 
vom 19.08.2008 wird beschlossen.
- angenommen -

Beschluss-Nr. 41/2015
Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drebkau be-
schließt die Entnahme von 150.000 EUR, abweichend vom 
Beschluss II/49/2014 aus dem Kapitalkonto V der LWG Was-
ser- und Abwasser GmbH & Co. Beteiligungs-KG wie folgt zu 
verwenden, sofern Mittel aus dem Förderprogramm Kleine 
Städte (KLS) zur Verfügung stehen:

1. Finanzierung der Eigenanteile beim Bauvorhaben „Um- 
und Ausbau Hortgebäude General-von-Schiebell-Straße 
11“ in Höhe von insgesamt 63.000 EUR

2. Finanzierung der Innenausstattung des Ausbau Hort-
gebäude General-von-Schiebell-Straße 11in Höhe von 
20.000 EUR

3. Finanzierung der Eigenanteile der Zuwendung in Höhe 
von 667.100 EUR aus der Richtlinie des Ministeriums der 
Finanzen des Landes Brandenburg zur Förderung finanz-
schwacher Gemeinden und Gemeindeverbände im Rah-
men des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInv-
FGRL) vom 07.10.2015 in Höhe von 67.000 EUR

Stehen keine Mittel aus dem Förderprogramm KLS zur Verfü-
gung, so ist der Beschluss II/49/2014 umzusetzen.
- angenommen -

Beschluss-Nr. 42/2015
Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drebkau be-
schließt, die von der Vattenfall GmbH mit Schreiben vom 
13.08.2015 angekündigte Rückerstattung bisher gezahl-
ter Steuervorauszahlungen für das Jahr 2014 in Höhe von 
619.448 EUR, im Jahr 2015 als Vorauszahlung zu leisten.
- angenommen -

Beschluss-Nr. 43/2015
Beschluss:
Der Kompensationsvereinbarung zwischen der Vattenfall Eu-
rope Mining AG und der Stadt Drebkau zur Unterstützung 
des Feuerwehrvereins Stadt Drebkau e.V. für den Erwerb ei-
nes Gruppenzeltes sowie zur Förderung der Ausbildung der 
Kinder- und Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Drebkau in Höhe von 11.000,00 EUR wird zugestimmt.
- angenommen -

Beschluss-Nr. 44/2015
Beschluss:
Der Bieter Nr.2 erhält den Zuschlag.
- angenommen -

Beschluss-Nr. 45/2015
Beschluss:
Der Bieter Nr.2 erhält den Zuschlag.
- angenommen -
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Beschluss-Nr. 46/2015
Beschluss:
Für die Inanspruchnahme von 4 Stellen aus dem Arbeitsförde-
rungsprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ werden 
jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 7.200,00 EUR für die De-
ckung des Eigenanteils bereitgestellt. 
Der Eigenanteil umfasst die Bereitstellung einer monatlichen 
Kostenumlage an den freien Träger der Maßnahme, dem Na-
turschutzverein Kolkwitz e. V.

Der Bereitstellungszeitraum erstreckt sich beginnend ab 
01.01.2016 über 36 Monate.
- angenommen -

Nichtöffentliche Sitzung:
Keine Beschlüsse.

gez. Horke gez. Köhne
Bürgermeister Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung
 der Stadt Drebka

Die 14. ordentliche Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Drebkau findet

am 29.12.2015
um 17.00 Uhr
im Bürgerhaus Kausche - Saal, 
 An den Steinen 7, 
 03116 Drebkau - OT Kausche
statt.

Tagesordnung
- ausschließlich nichtöffentliche Sitzung -

TOP - Nichtöffentliche Sitzung -                       Vorlage-Nr.
01  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 
 Ordnungsmäßigkeit der Ladung und 
 der Anwesenheit 
02  Änderungsanträge zur Tagesordnung / 
 Feststellung der Tagesordnung 
03  Anfragen der Stadtverordneten / Ortsvorsteher 
04  Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen 
05  Verschiedenes  

gez. Paul Köhne
Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung Drebkau

3. Änderungssatzung  
zur Hauptsatzung der Stadt Drebkau vom 19.08.2014

Gemäß der §§ 4 und 28 Absatz 2 Nr. 2 der Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezem-
ber 2007 (GVBl. Teil I S. 286) in ihrer jeweils gültigen Fassung 
hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drebkau in 
ihrer Sitzung am 08. Dezember 2015 folgende 3. Änderungs-
satzung zur Hauptsatzung der Stadt Drebkau vom 19.08.2014 
beschlossen:
Die Hauptsatzung der Stadt Drebkau vom 19.08.2014 wird wie 
folgt geändert:
1. § 3
 Förderung der sorbischen (wendischen) Kultur und 

Sprache
 In der Überschrift wird die Bezeichnung „sorbischen 

(wendischen)“ folgendermaßen ersetzt:
 sorbischen/wendischen.

2. § 16
 Inkrafttreten
 Die 3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung vom 

19.08.2014 tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Drebkau, d. 09.12.2015
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Im Drebkauer Amtsblatt Nr. 22/2015 vom 07. November 2015 wurde die Gebührensatzung für die Stadtbibliothek Drebkau 
veröffentlicht. Die Bekanntmachung war im § 3 Punkt 4 fehlerhaft und wird hiermit nochmals öffentlich bekannt gemacht.

Horke
Bürgermeister

Gebührensatzung für die Stadtbibliothek Drebkau
Auf der Grundlage des § 3 Abs. 1 und § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgK-
Verf) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.2007 
(GVBI. I/07 [Nr. 19] S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBI.I/14, [Nr. 32]) und § 2, 
§ 4, § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Bran-
denburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
31. März 2004 (GVBI.I/04, [Nr. 08], S.174) zuletzt geändert durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBI.I/14, [Nr. 32])

hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drebkau in 
ihrer Sitzung am 13.10.2015 folgende Satzung beschlossen 
(Beschluss Nr. 29/2015):

§ 1 - Allgemeines

(1) Die von der Stadt Drebkau unterhaltenen Bibliotheken wer-
den als öffentliche Einrichtung geführt.
(2) Für die Benutzung dieser Bibliothek werden nachfolgende 
Gebühren erhoben.
Gebührenschuldner ist der Benutzer der Bibliothek oder bei 
Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren der gesetzliche 
Vertreter.

§ 2 - Benutzerausweis

Die Gültigkeit des Benutzerausweises beträgt 12 Monate. Da-
nach kann er gegen Entrichtung eines weiteren Jahresbeitra-
ges verlängert werden.

§ 3 - Jahresbeitrag

•  Erwachsene  12,00 €
•  Schüler (Grundschule, Sekundarstufe I und II)  3,00 €
•  Auszubildende, Studenten, Bundesfreiwilligen-
 dienstleistende, freiwilliges soziales Jahr (FSJ),
 Schwerbehinderte  6,00 €
•  Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und
 SGB XII (Nachweis erforderlich)  6,00 €
•  Pauschalgebühr für einmaligen Ausleihvorgang
 bis maximal 5 Medien innerhalb von 12 Monaten  2,50 €
•  Partnerkarte (gemeinsamer Wohnsitz) 
 2 Erwachsene  20,00 €
•  Familienkarte A (2 Erwachsene, 1 Kind)  25,00 €
 jedes weitere Kind  2,00 €
•  Familienkarte B (1 Erwachsener, 1 Kind)  13,00 €
 jedes weitere Kind  2,00 €
•  Ausstellung eines Ersatzausweis  2,50 €
•  Bildungseinrichtungen in der Stadt Drebkau  frei

§ 4 - Versäumnisgebühr

für jede entliehene Medieneinheit
•  Erwachsene je Öffnungstag  0,10 €
•  Kinder und Jugendliche je Öffnungstag  0,05 €

§ 5 - Schadenersatz

(1) bei starker Beschädigung oder  Wiederbeschaffungs-
 Verlust der Medien  preis zzgl. 5,00 €
  Bearbeitungsgebühr

(2) bei leichter Beschädigung oder Verlust
 von Buchhüllen, Kassettenhüllen,
 DVD-Hüllen oder CD-Hüllen  1,00 €

§ 6 - Sonstige Gebühren

(1) Schwarzweißkopie A 4 pro Blatt  0,20 €
(2) Schwarzweißkopie A 3 pro Blatt  0,40 €
(3) Farbkopie A 4 pro Blatt  0,40 €
(4) Farbkopie A 3 pro Blatt  1,00 €
(5) Internetnutzung pro angefangene halbe Stunde  0,50 €

§ 7 - Gebührenfälligkeit

(1) Der Jahresbeitrag gemäß § 3 ist jeweils bei Anmeldung fäl-
lig.
(2) Alle anderen Gebühren und Auslagen werden sofort mit 
Entstehen des Sachverhaltes fällig.
(3) Alle Gebühren und Auslagen sind sofort und in bar in den 
Bibliotheken der Stadt Drebkau zu entrichten.

§ 8 - Gebührenabwicklung

Die Gebührenpflicht für die Benutzung der Bibliotheken der 
Stadt Drebkau entsteht mit der Benutzung. Rückständige Ge-
bühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen.

§ 9 - Mahnung und Beitreibung

Die mit der Mahnung und der Beitreibung entstandenen Ge-
bühren und die Verwaltungsgebühren richten sich nach der 
jeweils geltenden Fassung des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes des Land Brandenburg und der dazu ergangenen Kos-
tenverordnung.

§ 10 - Inkrafttreten

Die Gebührensatzung der Bibliothek tritt nach ihrer Veröffentli-
chung am 01.01.2016 in Kraft.

Gleichzeitig tritt damit die Gebührensatzung für die Stadtbib-
liothek Drebkau vom 29.01.2002 außer Kraft.
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3. Änderungssatzung 

zur „Satzung über die Erhebung von Kostenersatz bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Drebkau“

Auf Grund der §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung des Lan-
des Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. 
I/07; Nr. 19; S. 286) in der jeweils geltenden Fassung und des 
§ 27 (4) des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleis-
tung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg 
(Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz 
– BbgBKG) vom 24.05.2004 (GVBI. I S. 197) hat die Stadtver-
ordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 08.12.2015 folgen-
de 3. Änderungssatzung zur „Satzung über die Erhebung von 
Kostenersatz bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Stadt 
Drebkau“ vom 10.06.2007 zuletzt geändert durch die 2. Ände-
rungssatzung vom 27.05.2012 beschlossen:

Die Satzung über die Erhebung von Kostenersatz bei Einsätzen 
der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Drebkau“ vom 10.06.2007 
wird wie folgt geändert:

1. Anlage – Kostentarif
In der Tarifstelle 2 Fahrzeuge werden folgende Fahrzeuge 
aufgrund von Aussonderungen gestrichen:

Fahrzeugart  Standort  Stundensatz
   in €

Tanklöschfahrzeug (TLF 16)  Drebkau  30,00 €
Einsatzleitfahrzeug (ELF)  Drebkau  58,00 €
Kleinlöschfahrzeug (KLF) B 1000  Jehserig  62,00 €
Kleinlöschfahrzeug (KLF) B 1000  Siewisch  62,00 €

2. Anlage – Kostentarif
In der Tarifstelle 2 Fahrzeuge werden folgende Fahrzeug auf-
grund von Neubeschaffungen eingefügt:

Fahrzeugart  Standort  Stundensatz
   in €

Tanklöschfahrzeug 
mit Staffelbesetzung 
(TLF 20/40 Staffel)  Drebkau  130,00 €
Kleinlöschfahrzeug (KLF) 
Mercedes Sprinter  Jehserig  90,00 €
Kleinlöschfahrzeug (KLF) 
VW Touran  Siewisch  50,00 €
Kommandowagen KdoW 
VW T 5 (Katastrophenschutz)  Drebkau  80,00 €

3. Anlage – Kostentarif
In der Tarifstelle 2 Fahrzeuge wird die Höhe der Kraftstoffkos-
ten wie folgt geändert:
Benzin:  0,83 €/Kilometer 
Diesel:  0,30 €/Kilometer

4. § 9 Inkrafttreten
Die 3. Änderungssatzung zur „Satzung über die Erhebung von 
Kostenersatz bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Stadt 
Drebkau“ vom 10.06.2007 tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.

Drebkau, den 09.12.2015

Dietmar Horke
Bürgermeister
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3. Änderungssatzung der Gebührensatzung 
zur Abwassersatzung der Stadt Drebkau vom 23.11.2010

Präambel

Auf der Grundlage der Kommunalverfassung des Lan-
des Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007  
(GVB1. 1/07, Nr. 19, S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVB1. I/14, Nr. 32); des Ge-
setzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Bran-
denburg (GKGBbg) vom 10. Juli 2014 (GVBl. 1/14 Nr. 32); des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004  
(GVBl. S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Geset-
zes vom 10. Juli 2014 (GVBl. 1/14, Nr. 32); des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vorn 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 13. Mai 2015 (BGBl.I S.706); 
des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengeset-
zes im Land Brandenburg (BbgAbwAG) vom 8. Februar 1996 
(GVBl. 1/96, Nr. 3, S. 14) zuletzt geändert durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 16. Mai 2013 (GVBl. 1113, Nr. 18) sowie der  
§§ 64 ff. des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. März 2012  
(GVBl. 1/12 Nr. 20) geändert durch Artikel 12 des Gesetzes von  
10. Juli 2014 (GVBl 1/14 Nr.32) und der Abwassersatzung der 
Stadt Drebkau hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer 
Sitzung am 08.12.2015 die folgende 3. Änderungssatzung der 
Gebührensatzung zur Abwassersatzung der Stadt Drebkau, 
nachstehend Stadt genannt, beschlossen:

Artikel 1

Die Gebührensatzung zur Abwassersatzung der Stadt Dreb-
kau vom 23.11.2010, zuletzt geändert durch die 2. Ände-
rungssatzung der Gebührensatzung zu Abwassersatzung vom 
29.11.2013 wird wie folgt geändert:
1. § 3 — Gebührensatz — wird wie folgt neu gefasst:

„§ 3 
Gebührensatz

(1) Die Mengengebühr für die Ableitung und Behandlung von 
Schmutzwasser beträgt 4,70 Euro/m3.

(2) Die Entsorgungsgebühr beträgt:
a)  für die Entsorgung von Inhalten aus abflusslosen Sammel-

gruben 6,03 Euro/m3

b)  für die Entsorgung von Inhalten aus Kleinkläranlagen  
9,07 Euro/m3.

c)  für die Entsorgung von Inhalten aus abflusslosen Sammel-
gruben in Kleingärten und in den Parzellen von Kleingar-
tenanlagen 15,22 Euro/m3.

Die Gebühr für die Entsorgung der Inhalte von Grundstücks-
kläreinrichtungen und abflusslosen Sammelgruben beinhaltet 
die Entleerung der Anlage, den Transport der Anlageninhalte 
zur Kläranlage und die Behandlung auf der Kläranlage.
(3) Für die Behandlung von Schmutzwasser, das den bioche-
mischen Sauerstoffbedarf (BSB5) von normal verschmutztem 
häuslichen Abwasser übersteigt, wird ein Starkverschmutz-
erzuschlag erhoben. Der Starkverschmutzerzuschlag bezieht 
sich auf den Gebührenanteil der Abwasserbehandlung und 
wird gestaffelt nach Verschmutzungsstufen wie folgt berech-
net:
- bis 600 mg BSB5/I, Faktor 1,00
- 601 bis 900 mg BSB5/I, Faktor 1,25
- für jede weitere Verschmutzungsstufe von 300 mg BSB5/1 

erhöht sich der Faktor um 0,25
(4) Das Entgelt für den Mehraufwand bei Entsorgungen nach 
§ 10 Abs. 16 der Abwassersatzung (Eil- und Notentsorgung) 
beträgt zusätzlich zum Entgelt nach Abs. 2 46,00 Euro pro 
Entsorgung.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Die 3. Änderungssatzung der Gebührensatzung zur Abwas-
sersatzung der Stadt Drebkau tritt zum 01.01.2016 in Kraft.

1. Änderungssatzung zur Satzung der Stiftung Kausche vom 19.08.2008
Auf Grund der §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18.Dezember 2007 (GVBI. 1/07, [Nr. 19], 
5. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom  
10. Juli 2014 (GVBI.I/14, [Nr. 32]) und der §§ 59- 62 der Abga-
benordnung (AO) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 2. November 2015 
(BGBl. I S. 1834), hat die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Drebkau in ihrer Sitzung am 08.12.2015 mit Beschluss-
Nr.: 40/2015 folgende Satzung beschlossen.

§ 1 Neufassung des § 4 Absatz 1
Das Stiftungsvermögen der Stiftung Kausche umfasst 
245.168,41 EUR und die in den Anlagen 1 und 2 zu dieser 
Satzung verzeichneten Vermögensgegenstände.

§ 2 Umbenennung der Inventarliste
Die Liste Anlage — Inventarvermögen der „Stiftung Kausche“ 

wird in Anlage 1 Vermögensgegenstände der Stiftung Kau-
sche im Bürgerhaus Kausche umbenannt.

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft

Drebkau, 09.12.2015

D. Horke
Bürgermeister
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Anlage 1
Vermögensgegenstände der Stiftung Kausche im Bürger-
haus Kausche
Bürgerhaus Kausche, Erdgeschoss, Vereins- und Abstell-
raum:
6 Tische
30 Stühle
3 Vitrinenschränke
5 Aktenschränke
1 Musikanlage
1 Polylux
Bürgerhaus Kausche, Obergeschoss, Küche:
4 Küchenunterschränke
1 Einbaukühlschrank
1 Geschirrspüler
4 Küchenhängeschränke
1 Allesschneider
1 Kaffeemaschine
1 Staubsauger
Bürgerhaus Kausche, Obergeschoss, Sitzungszimmer:
3 Beratungstische
14 Beratungsstühle
7 Aktenschränke (5 Ordnerhöhen)
1 Stehlampe
2 Aktenschränke (2 Ordnerhöhen)
2 Rollcontainer
1 Schreibmaschinentisch
1 Schreibmaschine
1 Kopiergerät
1 Aktenvernichter

1 Tresor
1 Ventilator
2 Beratungstische
5 Beratungsstühle
Bürgerhaus Kausche, Obergeschoss, Vorzimmer
1 Schreibtischelement
2 Rollcontainer
1 Aktenschrank (2 Ordnerhöhen)
1 Besuchertisch
2 Besucherstühle
1 Drucker
1 Bildschirm
1 PC-Rechner
1 Stehlampe
1 Faxgerät
1 Garderobe
1 Telefon
1 Bürodrehstuhl
Bürgerhaus Kausche, Erdgeschoss, Foyer:
1 Glasvitrine

Anlage 2
Maschinen und Geräte der Stiftung Kausche
Großflächenvertikutierer tv 920
Aufsitzrasenmäher Stiga Park Royal mit Multiclipmähwerk, 
Rasenmäher und Laubkehrmaschine
Rasentraktor
Mulchmäher lbea Nr. 77
Hochdruckreiniger Kärcher HD 6/16-4 MX Plus
Multicar M25 SPN TN 20

Öffentliche Bekanntmachung
Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung am 
08.12.2015 den folgenden Ankündigungsbeschluss (Be-
schluss-Nr.: 35/2015) gefasst:
Die Änderung der „Satzung über die Straßenreinigung 
in der Stadt Drebkau (Straßenreinigungssatzung)“ vom 
24.09.2013, rückwirkend zum 01.01.2016, wird hiermit an-
gekündigt und ist öffentlich bekannt zu machen.
Die Änderung der Satzung über die Straßenreinigung in der 
Stadt Drebkau (Straßenreinigungssatzung) vom 24.09.2013 
soll durch die Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2016 
rückwirkend zum 01.01.2016 beschlossen werden.
Neben einigen Umformulierungen und Konkretisierungen im 
Satzungstext, wird es Änderungen in der Anlage (Straßen-
verzeichnis) geben. Es ist geplant, dass in einzelnen Stra-
ßenzügen der Stadt Drebkau der Winterdienst nicht mehr 
durch beauftragte Unternehmen durchgeführt wird, son-
dern den Anliegern übertragen werden soll.
Der Ankündigungsbeschluss wird vorsorglich gefasst, um 
Rechtssicherheit zu gewährleisten.

Horke
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung am 
08.12.2015 den folgenden Ankündigungsbeschluss (Be-
schluss-Nr.: 34/2015) gefasst:
Die Änderung der „Satzung über die Erhebung von Gebüh-
ren für den Winterdienst in der Stadt Drebkau (Winterdienst-
gebührensatzung)“ vom 24.09.2013, rückwirkend zum 
01.01.2016, wird hiermit angekündigt und ist öffentlich be-
kannt zu machen. Die Pflichtigen nach der Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für den Winterdienst in der Stadt 
Drebkau (Winterdienstgebührensatzung) vom 24.09.2013, 
haben damit zu rechnen, dass im Jahr 2016 eine Anpas-
sung (Änderung) der Winterdienstgebühren rückwirkend zum 
01.01.2016 erfolgt und sie durch entsprechende Bescheide 
veranlagt werden. Die Höhe der Benutzungsgebühren soll, 
gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vorn 
31.03.2004, so bemessen sein, dass die Kosten des satzungs-
gemäßen durchgeführten Winterdienstes gedeckt werden. 
Sie sind spätestens aller 2 Jahre zu kalkulieren.
Desweiteren ist die Übertragung der Winterwartung in eini-
gen Straßenzügen auf die Anlieger geplant. Das Straßenver-
zeichnis, welches Anlage der Satzung ist, wird entsprechend 
geändert. Diese Anlieger sind von der Gebührenzahlung 
nicht betroffen. Der Ankündigungsbeschluss wird vorsorg-
lich gefasst, um Rechtssicherheit zu gewährleisten.

Horke 
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung

über die Anmeldetermine zur Aufnahme in die Grundschule (Primarstufe) für das Schuljahr 2016/2017

Die Anmeldung der schulpflichtigen Kinder hat spätestens bis 
zum 28.02.2016 bei der zuständigen Grundschule zu erfolgen.
Schulpflichtig sind alle Kinder, die vor dem 01. Oktober 2016 
das sechste Lebensjahr vollendet haben (Geburtsjahrgänge 
vom 01.10.2009 bis 30.09.2010).
Kinder, die zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Dezember 
2016 das sechste Lebensjahr vollenden werden, werden auf 
Antrag der Eltern aufgenommen, wenn sie schulreif sind.
In begründeten Ausnahmefällen können Kinder aufgenommen 
werden, die nach dem 31. Dezember 2016, jedoch vor dem 
01. August 2017 das sechste Lebensjahr vollenden.
Entsprechende Anträge sollen gesicherte Nachweise zum 
Entwicklungsstand des Kindes enthalten.
Zuständige Grundschule für die Ortsteile Drebkau, Casel ohne 
den Gemeindeteil Illmersdorf, Domsdorf und Greifenhain ist 
entsprechend der Satzung über die Bildung von Schulbezir-
ken in der Stadt Drebkau vom 29.07.2009 die Grundschule 
Drebkau.
Zuständige Grundschule für den Gemeindeteil Illmersdorf des 
Ortsteiles Casel und die Ortsteile Jehserig, Kausche, Laubst, 
Leuthen, Schorbus und Siewisch ist entsprechend der Sat-
zung über die Bildung von Schulbezirken in der Stadt Drebkau 
vom 29.07.2009 die Grundschule Leuthen.

Gemäß § 4 der Grundschulverordnung des Landes Branden-
burg (GV) vom 02. August 2007 (GVBl. II/07, [Nr. 16], S. 190, zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 24.04.2015 (GVBl.II/15, 
[Nr. 19]) haben die Eltern das schulpflichtige Kind in der Schule 
persönlich vorzustellen. Weiterhin ist die Geburtsurkunde für 
das schulpflichtige Kind sowie die Teilnahmebescheinigung 
am Verfahren zur Sprachstandsfeststellung und kompensato-
rischen Sprachförderung bzw. der Befreiungsnachweis bei der 
Anmeldung vorzulegen.
Folgende Anmeldetermine wurden durch die Schulleitungen 
benannt:
Schiebell-Grundschule Drebkau
1. Freitag, d. 22.01.2016 15.00 Uhr - 18.00 Uhr
 Tag der offenen Tür
2. Dienstag, d. 09.02.2016  15.00 Uhr - 17.00 Uhr
3.  Donnerstag, d. 11.02.2016 09.30 Uhr - 11.30 Uhr 

und  12.30 Uhr - 14.30 Uhr
Grundschule Leuthen
1. Dienstag, d. 19.01.2016 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
2. Donnerstag, d. 11.02.2016 13.00 Uhr - 18.00 Uhr

Horke
Bürgermeister

Einladung
Am Freitag, dem 15.01.2016 findet um 18:00 Uhr in der Gast-
stätte Hartnick in 03116 Drebkau, OT Siewisch, Am Anger 16, 
die Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft 
Siewisch - Koschendorf - Illmersdorf statt.
Dazu lade ich alle Eigentümer von jagdbaren Flächen herzlich 
ein.

Tagesordnung:
1. Eröffnung durch den Notjagdvorstand
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung
3. Feststellung der Anwesenheit und Vertretung
4. Bericht des Vorsitzenden
5. Bericht der Jagdpächter
6. Wahl des Jagdvorstandes
7. Wahl des Kassenführers
8. Wahl des Schriftführers

9. Wahl der Rechnungsprüfer
10. Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2015/2016 und 

2016/2017
11. Beschlussfassung über die Änderung und vorzeitige Ver-

längerung des laufenden Pachtvertrages
12. Beschlussfassung über die Antragstellung zur Abrundung, 

Zusammenlegung und Teilung des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirkes

13. Beschlussfassung zur Verpachtung des Teiljagdgebietes 
Illmersdorf

14. Diskussion
15. Verschiedenes

Dietmar Horke
Notjagdvorsteher der Jagdgenossenschaft
Siewisch-Koschendorf-Illmersdorf

Ende der Amtlichen Bekanntmachungen der Stadt Drebkau
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Bekanntmachungen anderer Behörden

Forstbetriebsgemeinschaft Kackrow-Casel

Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Kackrow-Casel

Hiermit werden alle Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft 
Kackrow-Casel zur Mitgliederversammlung
am 08.01.2016
um 18:30 Uhr
in die Gaststätte „Zur Koselmühle“
eingeladen.

Tagesordnung:
1.  Bericht des Vorstandes

2.  Vortrag des Revierförsters Herrn Kahl zu folgenden Themen:
 - Einige Daten aus der Landeswaldinventur 2014
 - Daten zum Revier Burg
 - Fördermöglichkeiten
 - Durchforstungen/Holzverkauf im Privatwald
3. Diskussion
4. Sonstiges

Der Vorstand

Ende der Amtlichen Mitteilungen anderer Behörden

Zeit für Veränderung -  
Zeit für Ihr neues Haus in Leuthen

Die Stadt Drebkau bietet Ihnen im Ortsteil Leuthen Möglich-
keiten, Ihre Träume vom eigenen Haus zu verwirklichen. Hier-
für stehen im Bebauungsgebiet „Hinter den Gärten“ attraktive 
Bauplätze zu fairen Preisen zur Verfügung.
Der Ortsteil Leuthen der Stadt Drebkau bietet seinen Bewoh-
nern den Erholungswert des ländlichen Raumes und durch 
seine Nähe zu Cottbus die Vorteile eines Oberzentrums.
Die voll erschlossenen Grundstücke haben Größen von 800 
bis 1.600 qm und sind in der Übersichtskarte schraffiert dar-
gestellt. Die Festsetzungen im Bebauungsplan ermöglichen 
Ihnen eine individuelle Bebauung mit Ein- und Zweifamilien-
häusern. 
Haben Sie Interesse an unserem attraktiven Angebot? Dann 
richten Sie Ihre Anfrage doch persönlich an die Leiterin des 
Bau-, Haupt- und Ordnungsamtes, Frau Menzel-Neumann.

Kontaktdaten:
Stadt Drebkau
Bau-, Haupt- und Ordnungsamt
Spremberger Straße 61, 03116 Drebkau
Tel./Fax: 035602 562-0/-60
E-Mail: menzeln@drebkau.de

Gern steht Ihnen Frau Menzel-Neumann auch für ein persön-
liches Gespräch zur Verfügung. Vereinbaren Sie einen Termin!



Drebkau - 14 - Nr. 25/2015

Amtliche Mitteilungen

Mitteilungen der Stadt Drebkau

Einschränkung der Winterdienstleistungen
Eine Winterdienstpflicht für die Kommune besteht nur im Rah-
men der tatsächlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit der 
Kommunen. Entgegen der weit verbreiteten Meinung muss 
nicht überall dort gestreut werden, wo es glatt ist. Vielmehr 
gibt es klare Vorgaben seitens der Rechtsprechung:
Demnach besteht die Räum- und Streupflicht auf Fahrbahnen 
innerhalb geschlossener Ortslagen lediglich an gefährlichen 
und verkehrswichtigen Stellen.
Viele zusätzlich erbrachte Räum- und Streuvorgänge der Stadt 
Drebkau sind somit reine Serviceleistungen für den Bürger. Sie 
werden weder vom Straßengesetz gefordert, noch lassen sie 
sich aus dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherungspflicht 
ableiten. Weitere Winterdienstmaßnahmen erbringt die Kom-
mune freiwillig, keine Rechtsnorm zwingt sie hierzu.

In der bisherigen Praxis wurde so verfahren, dass nahezu 
auf allen Straßen Winterdienst im Auftrag der Stadt Drebkau 
durchgeführt wurde.

Das Straßenverzeichnis zur Durchführung des Winterdienstes 
in der Stadt Drebkau wurde, wie bereits in den Öffentlichen 
Bekanntmachungen angekündigt, überarbeitet. Auf einigen 
Zufahrten wird ab Januar 2016 kein kommunaler Winterdienst 
erfolgen.

Dies betrifft folgende Straßen bzw. Straßenteile:

Ortsteil Casel
Am See
Göritzer Straße  Zufahrt Nr. 4
Caseler Ausbau  Nr. 1-3
Illmersdorfer Dorfstraße  Zufahrten Nr. 4, 4a, 4b, 5a, 

5b, 8a, 8b, 11, 12, 13, 15, 18, 
19, 19a, 20, 24

Ortsteil Domsdorf
Waldweg
Domsdorf-LMBV Straße  Wirtschaftsweg
Ausbau
Görigker Weg Zufahrt  Nr. 75 - 82
Weg am Herrenhaus  ab Nr. 9

Ortsteil Drebkau
Ausbau Golschow
Glashüttenstraße
Haagstraße
Felix-Meyer-Straße  Zufahrt Nr. 30b, 30d
Golschower Dorfstraße  Zufahrten Nr. 1 -5, 24, 36, 37, 

40a
Heldernweg  Zufahrt Nr. 16 - 21a
Kaupmühle
Kurze Straße
Mühlenweg
Rehnsdorfer Weg  Zufahrt Nr. 50
Schwarzer Weg  Zufahrten Nr. 46 u. 111
Spreinberger Straße  Zufahrten Nr. 4a, Nr. 10a, Nr. 

14
Bahnhofstraße  Zufahrt Nr. 62

Ortsteil Greifenhain
Dorfstraße  Zufahrten Nr. 1, 26 - 28, 50, 

55, 57, 58a, 59a, 60, 61, 64
Radensdorf  Zufahrten Nr. 1, 2, 11, 12, 40
Ortsteil Jehserig
Teichstraße  Zufahrt Nr. 8 - 10
Alte Grubenstraße  Zufahrt Nr. 9 - 11
Am Dorfteich  Zufahrt Nr. 2 - 4
Straße am Gutshof  Zufahrt Nr. 4
Waldstraße

Ortsteil Laubst
Laubst Ausbau  Zufahrt Nr. 3 - 5
Laubster Dorfstraße  Zufahrt Nr. 13 u. Nr. 32
Straße der Freundschaft  Zufahrt Nr. 3
Löschener Ausbau
Löschener Dorfstraße  Zufahrten Nr. 7, 7a u. 21, 22a

Ortsteil Leuthen
Am Sportplatz
Am Bahnhof  Zufahrt Nr. 4
Bergstraße Zufahrt Nr. 10a
Hauptstraße Zufahrten Nr. 9, 10, 17, 19, 

22, 22a, 25, 28, 29
Hinter den Gärten  Zufahrt Nr. 9a, 9
Im Grünen  Zufahrten Nr. 3 - 6 u. 8 - 11b
Winkel

Ortsteil Schorbus
Am Kappenberg  Zufahrt Nr. 3a, 4
Am Pflanzenberg  Zufahrt Nr. 24
Am Steinberg
Am Ambulatorium  Zufahrt Nr. 2 - 4
Reinpusch
Auraser Dorfstraße  Zufahrten Nr. 6, 25, 26, 31, 

33, 33a
Oelsnig  Zufahrten Nr. 1, 1a, 1b, 2, 6, 

8, 11, 13 - 15
Groß Döbberner Weg
Groß Gaglower Weg
Klein Oßniger Schäfereiweg Zufahrten Nr. 12 u. 24

Ortsteil Siewisch
An der Villa
Am Anger  Zufahrt Nr. 8 - 12
Laubster Weg  Zufahrt Nr. 5, 7, 9
Bollmühlenweg  Zufahrt Nr. 1

Für weitere Auskünfte, Hinweise oder Rückfragen steht Ihnen 
in der Stadtverwaltung Frau M. Jurk zur Verfügung (Zimmer 
20, 035602 562-34 oder jurkm@drebkau.de).
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Geänderte Bankverbindungen der Stadt Drebkau ab 01.01.2016
Das Konto bei der Commerzbank wurde zum 31.12.2015 gekündigt.
Daher stehen Ihnen zur Überweisung von Gebühren, Beiträgen, Steuern und Sonstigem ab dem 01.01.2016 nur noch folgende 
Konten der Stadt Drebkau zur Verfügung:

Bankinstitut IBAN BIC

Sparkasse Spree-Neiße DE11 1805 0000 3607 0073 13 WELADED1CBN

Deutsche Kredit Bank DE60 1203 0000 0018 0593  86 BYLADEM1001

Bitte beachten Sie die Änderung, sofern Sie für die Commerzbank Lastschrifteinzugsermächtigungen oder Daueraufträge zu 
Gunsten der Stadt Drebkau eingerichtet haben.

Horke Hoppe
Bürgermeister Leiterin
und Kämmerin Finanz- und Bürgerservice

Erreichbarkeit der Ortsvorsteher/innen
Ortsteil Casel Telefonisch erreichbar unter 
 0175 2935931 oder 035602 22024
 Ortsvorsteherin Frau Sabine Rescher

Ortsteil Domsdorf Telefonisch erreichbar unter 
 035602 986 oder 0175 2939889
 Ortsvorsteher 
 Herr Hans Jürgen Kubaczyk 
 oder in dringenden Fällen
 Herr Siegfried Krengel 035602 20814

Ortsteil Drebkau Telefonisch erreichbar unter 
 0175 2935929
 Ortsvorsteher 
 Herr Torsten Richter

Ortsteil Greifenhain Telefonisch erreichbar unter 
 035602 21934 oder 0175 2940522
 Ortsvorsteherin Frau Ilona Höfig

Ortsteil Jehserig Telefonisch erreichbar unter 
 0175 2941904 oder 035602 21662
 Ortsvorsteherin Frau Petra Nowka

Ortsteil Kausche Telefonisch erreichbar unter 
 0151 14538921
 Ortsvorsteher Herr Steffen Junge

Ortsteil Laubst Telefonisch erreichbar unter 
 0175 2942012
 Ortsvorsteherin Frau Ute Schmidt
Ortsteil Leuthen Telefonisch erreichbar unter 
 035602 23536
 Ortsvorsteher 
 Herr Hans-Eberhard Heßmer

Ortsteil Schorbus Sprechstunde jeden 2. und 4. Donners-
tag im Monat in der Zeit von

 18.00 - 19.00 Uhr 
 im Vereinshaus Schorbus
 Telefonisch erreichbar unter 
 0151 40790233
 Ortsvorsteher Herr Frank Schätz

Ortsteil Siewisch Telefonisch erreichbar unter 
 0175 2943092
 Ortsvorsteher Herr Wolfgang Just

Ende der Amtlichen Mitteilungen der Stadt Drebkau
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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Stadt Drebkau

Bekanntmachung der Genehmigung  Bebauungsplan 
 „Naherholungsgebiet Steinitzer Alpen“ Drebkau/ OT Domsdorf/ OL Steinitz

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drebkau hat den 
Bebauungsplan „Naherholungsgebiet Steinitzer Alpen“ mit 
Beschlussnummer 22/2015 in ihrer Sitzung am 30.06.2015 
gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zur Satzung er-
hoben. Der Satzungsbeschluss wurde einstimmig gefasst.
Der Bebauungsplan wurde gemäß § 10 Abs. 2 BauGB mit Ver-
fügung vom 19.11.2015 von der höheren Verwaltungsbehörde 
des Landkreises Spree-Neiße genehmigt. Die Erteilung der 
Genehmigung wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht. 
Mit Erscheinen der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 
Drebkau tritt der Bebauungsplan „Naherholungsgebiet Steinit-
zer Alpen“ in Kraft.
Der Bebauungsplan „Naherholungsgebiet Steinitzer Alpen“ 
befindet sich im Ortsteil Domsdorf, Ortslage Steinitz und ist 
unterteilt in den Geltungsbereich Teil 1 und Teil 2.
Der Geltungsbereich - Teil 1 befindet sich an der öffentlichen 
Straße Görigker Weg und umfasst die Flurstücke 35/1— 35/26 
sowie 36/1 — 36/9.
Der Geltungsbereich - Teil 2 befindet sich östlich des Gel-
tungsbereiches 1, entlang eines unbefestigten Weges und 
umfasst die Flurstücke 66/3 — 66/10.
Der Bebauungsplan „Naherholungsgebiet Steinitzer Alpen“ 
kann von Jedermann während der Dienstzeiten der Stadtver-
waltung Drebkau, Spremberger Straße 61, 03116 Drebkau im 
Bau-, Haupt- und Ordnungsamt eingesehen werden. Die Ein-
sichtnahme außerhalb der Dienstzeiten ist nach vorheriger te-

lefonischer Absprache (Tel.: 035602/562 -28 und -35) möglich.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Män-
geln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 
BauGB wird hingewiesen.

Bekanntmachung der Genehmigung Bebauungsplan  
„Naherholungsgebiet Bungalowsiedlung 2“ Drebkau/ OT Domsdorf/ OL Steinitz

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drebkau hat den 
Bebauungsplan „Naherholungsgebiet Bungalowsiedlung 2“ 
mit Beschlussnummer 24/2015 in ihrer Sitzung am 30.06.2015 
gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zur Satzung erho-
ben. Der Satzungsbeschluss wurde einstimmig gefasst.
Der Bebauungsplan wurde gemäß § 10 Abs. 2 BauGB mit Ver-
fügung vom 16.11.2015 von der höheren Verwaltungsbehörde 
des Landkreises Spree-Neiße genehmigt. Die Erteilung der 
Genehmigung wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht.
Mit Erscheinen der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 
Drebkau tritt der Bebauungsplan „Naherholungsgebiet Bun-
galowsiedlung 2“ in Kraft.
Der Bebauungsplan „Naherholungsgebiet Bungalowsiedlung 
2“ „ befindet sich im Ortsteil Domsdorf, Ortslage Steinitz an 
der öffentlichen Straße Görigker Weg und umfasst die Flurstü-
cke 133 — 158 und 160 — 165.
Der Bebauungsplan „Naherholungsgebiet Bungalowsiedlung 
2“ kann von Jedermann während der Dienstzeiten der Stadt-
verwaltung Drebkau, Spremberger Straße 61, 03116 Drebkau 
im Bau-, Haupt- und Ordnungsamt eingesehen werden. Die 
Einsichtnahme außerhalb der Dienstzeiten ist nach vorheri-
ger telefonischer Absprache (Tel.: 035602/562 -28 und -35) 
möglich. Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 

Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen der § 215 
Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Nach Redaktionsschluss eingegangen

Ende der Amtlichen Bekanntmachungen der Stadt Drebkau


